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Stadtverordnetenversammlung aktuell 

Beschlüsse der Sitzung des Hauptausschusses vom 04.05.2026 
 
 
Beschluss-Nummer: BV-HA-2026/0065 
Förderung des 99. Strausseeschwimmens am 04.07.2026 
Der Hauptausschuss beschließt nach Empfehlung des Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und 
Soziales die Ausreichung der Fördermittel in Höhe von 1.500,00 € an den KSC Strausberg e. V. zur Durchführung 
des Projekts „99. Strausseeschwimmen“ am 04.07.2026. 
 
Abstimmungsergebnis:  
9 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
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Beschluss-Nummer: BV-HA-2026/0066 
Antrag zur Förderung der Teilnahme des Fanfarenzuges Strausberg am World Music Contest in Kerkrade 
sowie der Vorbereitung in der Partnerstadt Hamont-Achel 13.07.2026 - 20.07.2026  
Der Hauptausschuss beschließt auf Empfehlung des Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und Soziales 
die Ausreichung von Fördermitteln in Höhe von 3.500,00 € an den KSC Strausberg e. V. für die Teilnahme am World 
Music Contest in Kerkrade sowie für die Vorbereitung in der Partnerstadt Hamont-Achel im Zeitraum vom 13.07.2026 
bis 20.07.2026 zu gewähren. 
 
Abstimmungsergebnis:  
10 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 

Beschlüsse der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Strausberg vom 
21.05.2026 

 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0223 
Antrag zur Förderung der 25. Deutsch-Polnischen Kitaolympiade des KSB MOL e. V. am 19.06.2026 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt nach Empfehlungen des Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, 
Sport und Soziales, des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft sowie des Hauptausschusses, dem KSB MOL e. 
V. eine Zuwendung in Höhe von 1.000,00 € für die 25. deutsch-polnische Kitaolympiade zu gewähren. 
 
Abstimmungsergebnis:  
28 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 
 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0224  
Antrag zur Förderung des Sturzpräventionsangebots der Abteilung Breitensport des KSB MOL e. V. 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt nach Empfehlungen des Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, 
Sport und Soziales, des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft sowie des Hauptausschusses, dem KSB MOL 
e. V. eine Zuwendung in Höhe von 1.500,00 € für das Sturzpräventionsangebot der Abteilung Breitensport zu 
gewähren.  
 
Abstimmungsergebnis:  
28 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 
 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0218 
Abwägungs- und Feststellungsbeschluss für die FNP-Änderung Nr. 11 (Ergänzung) im Bereich  
Am Kieferngrund 

1. Die nach der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und der öffentlichen Auslegung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden entsprechend den anliegenden 
Abwägungsprotokollen (Anlage – „Abwägungstabelle“) abgewogenen. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, 
den Bürgern sowie den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, die Stellungnahmen 
abgegeben haben, das Ergebnis der Abwägung mitzuteilen. 

2. Die 11. Änderung (Ergänzung zur Anpassung an die geänderte Gemeindegrenze) des rechtswirksamen 
Flächennutzungsplans in der Fassung der Neubekanntmachung vom 10.09.2004, zuletzt geändert am 
29.11.2023, wird hiermit beschlossen (Feststellungsfassung der 11. Änderung (Ergänzung), Stand 08. April 
2026, Anlage – „11. Änderung (Ergänzung) des Flächennutzungsplans im Bereich Am Kieferngrund“). Die 
Begründung zur 11. Änderung (Ergänzung) des Flächennutzungsplans wird gebilligt. 

3. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die 11. Änderung (Ergänzung) des Flächennutzungsplans im Bereich 
Am Kieferngrund bei der höheren Verwaltungsbehörde, dem Landkreis Märkisch-Oderland, zur 
Genehmigung einzureichen. Die Erteilung der Genehmigung ist gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt 
zu machen. 
 

Abstimmungsergebnis:  
28 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 
 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0219 
Aufstellungsbeschluss für die 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Strausberg für den Bereich 
westlich von Hohenstein 
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1. Der Aufstellungsbeschluss für die 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Strausberg für den 
Bereich südlich der Hohensteiner Chaussee wird beschlossen. 

2. Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 10/4, 10/5 (teilweise), 10/6 (teilweise), 20/2 (teilweise), 20/3 
(teilweise), 32 (teilweise), 46 (teilweise), 56, 57, 70, 71, 72 und 73 der Flur 1 sowie 1/1 und 7/1 (teilweise) 
der Flur 4 in der Gemarkung Hohenstein. Die Größe des Geltungsbereichs beträgt rund 45 ha (siehe 
anliegender Planausschnitt). 

3. Ziel und Zweck der Änderung ist die Darstellung von Flächen als Sonderbaufläche gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“. 

 
Geltungsbereich der 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Strausberg für den Bereich südlich der Hohensteiner Chaussee: 
 

 
 
Abstimmungsergebnis:  
23 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 5 Enthaltungen 
 
 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0220 
Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VEP) Nr. 73/26 "Solarpark Hohenstein" 

1. Die Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens wird beschlossen. Der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan (VEP) Nr. 73/26 „Solarpark Hohenstein“ soll auf Grundlage von § 2 Abs. 
1 Baugesetzbuch (BauGB) als vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 BauGB mit Umweltprüfung 
gem. § 2 Abs. 4 BauGB und Umweltbericht gem. § 2a BauGB aufgestellt werden. 

2. Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 10/4, 10/5 (teilweise), 10/6 (teilweise), 20/2 (teilweise), 20/3 
(teilweise), 32 (teilweise), 46 (teilweise), 56, 57, 70, 71, 72 und 73 der Flur 1 sowie 1/1 und 7/1 (teilweise) 
der Flur 4 in der Gemarkung Hohenstein. Die Größe des Geltungsbereichs beträgt rund 45 ha (siehe 
anliegender Planausschnitt). 

3. Ziel und Zweck des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Realisierung eines Solarparks sowie der erforderlichen Erschließungsmaßnahmen 
zur Umsetzung des Projektes 

 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (VEP) Nr. 73/26 „Solarpark Hohenstein“: 
 

 
 
Abstimmungsergebnis:  
23 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 5 Enthaltungen 
 
 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0191 
Neufassung Betreibervertrag FTG Strausberger Bäder GmbH 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den neugefassten Betreibervertrag (siehe Anlage 1) zwischen der 
Stadt Strausberg und FTG Strausberger Bäder GmbH.   
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Abstimmungsergebnis:  
28 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 
 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0230 
Beschluss eines / einer überplanmäßigen / außerplanmäßigen Aufwands / Auszahlung im Produkt 424.02.02 
Schwimmhalle Strausbad 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt eines / einer überplanmäßigen / außerplanmäßigen Aufwands / 
Auszahlung im Produkt 424.02.02 Schwimmhalle Strausbad in Höhe von 83.000,00 €. 
 
Abstimmungsergebnis:  
28 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 
 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0217 
Beschluss Kommunale Wärmeplanung der Stadt Strausberg 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Kommunalen Wärmeplan für die Stadt Strausberg. 
Die Verwaltung wird beauftragt, einmal jährlich im Ausschuss für Klima, Umwelt und Energie über den Stand der 
Umsetzung zu informieren. 
 
Abstimmungsergebnis:  
28 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 
 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0232  
Errichtung Funktionsgebäude Kulturpark 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Umsetzung zum Bau des Funktions- und Servicegebäudes gemäß 
Anlage 3 - 5 im Kulturpark und beauftragt die Verwaltung mit der baulichen Realisierung. 
 
Abstimmungsergebnis:  
19 Dafürstimmen, 8 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 
Namentliche Abstimmung: 
Dafürstimmen:  

19 

Annette Binder 

Steffen Schuster 

Nick Reinking 

Florian Grube 

Hans-Joachim Kroening 

Thomas Urbach 

Karin Forbrig 

Kerstin Kaiser 

Ronny Kühn 

Gregor Weiß 

Ute Wunglück 

Dr. Sibylle Bock 

Elke Brandenberg 

Sabrina Janik 

Ron Hasenbank-Subklew 

Kurt Zirwes 

Dominik Chadid 

Christian Göritz-Vorhof 

Jens Knoblich 

Gegenstimmen: 8 

Uwe Reuter 

Christian Narewski 

Elke Schirocki 
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Stefan Weiß 

Jens Mader 

Sonja Zeymer 

Thomas Frenzel 

Robert Krause 

Stimmenthaltungen: 0 

 
 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0221  
Entbehrlichkeit und Verkauf eines kommunalen Grundstücks (Strausberg, Friedenstraße 2) 
Das Grundstück in Strausberg, Gemarkung Strausberg, Grundbuchblatt 1602, Flur 3, Flurstück 1499, Friedensstraße 
2, mit einer Größe von 70 m², ist entbehrlich. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, das o.g. Grundstück zu einem Kaufpreis in Höhe von 16.800,00 € zu verkaufen. 
Der Belastung des o.g. Grundstückes in Höhe des Kaufpreises vor Eigentumsumschreibung wird zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis:  
25 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen 
 
 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0225  
Grunderwerb von noch zu vermessenden Flächen zur Umsetzung der Maßnahme Straßenbau Berliner 
Straße, Berliner Straße 80-85 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, folgende noch zu vermessende Teilflächen, auf den nachstehenden 
Grundstücken in Strausberg, Gemarkung Strausberg zu einem Kaufpreis in Höhe von insgesamt 48.963,00 € zu 
erwerben: 
Grundbuch von Strausberg Blatt 2797, Berliner Straße 80, Flur 12, Flurstück 1864, davon eine noch zu vermessende 
Teilfläche mit einer Größe von ca. 21,25 m² mit einem Gesamtpreis von ca. 8.075,00 €. 
Grundbuch von Strausberg Blatt 2797, Berliner Straße 80, Flur 12, Flurstück 1863, davon eine noch zu vermessende 
Teilfläche mit einer Größe von ca. 7,26 m² mit einem Gesamtpreis von ca. 2.758,80 €. 
Grundbuch von Strausberg Blatt 2797, Berliner Straße 81, Flur 12, Flurstück 1862, davon eine noch zu vermessende 
Teilfläche mit einer Größe von ca. 24,40 m² mit einem Gesamtpreis von ca. 9.272,00 €. 
Grundbuch von Strausberg Blatt 2797, Berliner Straße 82, Flur 12, Flurstück 1859, davon eine noch zu vermessende 
Teilfläche mit einer Größe von ca. 20,80 m² mit einem Gesamtpreis von ca. 7.904,00 €. 
Grundbuch von Strausberg Blatt 2714, Berliner Straße 82, Flur 12, Flurstück 1858, davon eine noch zu vermessende 
Teilfläche mit einer Größe von ca. 6,20 m² mit einem Gesamtpreis von ca. 2.356,00 €. 
Grundbuch von Strausberg Blatt 2714, Berliner Straße 83, Flur 12, Flurstück 1857, davon eine noch zu vermessende 
Teilfläche mit einer Größe von ca. 18,80 m² mit einem Gesamtpreis von ca. 7.144,00 €. 
Grundbuch von Strausberg Blatt 2686, Berliner Straße 83, Flur 12, Flurstück 1856, davon eine noch zu vermessende 
Teilfläche mit einer Größe von ca. 8,20 m² mit einem Gesamtpreis von ca. 3.116,00 €. 
Grundbuch von Strausberg Blatt 2686, Berliner Straße 84, Flur 12, Flurstück 1855, davon eine noch zu vermessende 
Teilfläche mit einer Größe von ca. 6,75 m² mit einem Gesamtpreis von ca. 2.565,00 €. 
Grundbuch von Strausberg Blatt 2686, Berliner Straße 85, Flur 12, Flurstück 1863, davon eine noch zu vermessende 
Teilfläche mit einer Größe von ca. 15,19 m² mit einem Gesamtpreis von ca. 5.772,20 €. 
 
Abstimmungsergebnis:  
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 
 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/186  
Beschluss zur Bevollmächtigung der Hauptverwaltungsbeamtin/ des Hauptverwaltungsbeamten zur 
Erteilung und Versagung von Zustimmungen zu Wohnungsbauvorhaben gemäß den mit dem Bauturbo im 
BauGB neu eingeführten Bestimmungen nach § 36a BauGB im laufenden Geschäft der Verwaltung 
Die Hauptverwaltungsbeamtin/ der Hauptverwaltungsbeamte wird mit der Erteilung und Versagung von 
Zustimmungen nach § 36a BauGB auf der Grundlage der Anlage 1 zum Beschluss im laufenden Geschäft der 
Verwaltung bevollmächtigt. Dazu müssen die in Anlage 1 aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sein. 
 
Abstimmungsergebnis:  
19 Dafürstimmen, 6 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen 
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Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0207  
Beschluss über den Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Stadt Strausberg 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den, durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Märkisch-
Oderland geprüften und von der Bürgermeisterin festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Stadt 
Strausberg mit seinen Anlagen. 
Der Jahresüberschuss sowohl des ordentlichen Ergebnisses als auch des außer-ordentlichen Ergebnisses wurde 
der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.   
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 / zum 
31.12.2021 des Rechnungsprüfungsamtes zu Kenntnis. 
 
Abstimmungsergebnis:  
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 
 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0208  
Beschluss über die Entlastung der Bürgermeisterin zum Jahresabschluss zum 31.12.2020  
der Stadt Strausberg 
Die Stadtverordnetenversammlung erteilt der Bürgermeisterin, Frau Elke Stadeler, die Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2020. 
 
Abstimmungsergebnis:  
26 Dafürstimmen, 1 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 
 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0209  
Beschluss über den Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Stadt Strausberg   
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den, durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Märkisch-
Oderland geprüften und von der Bürgermeisterin festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Stadt 
Strausberg mit seinen Anlagen. 
Der Jahresüberschuss sowohl des ordentlichen Ergebnisses als auch des außerordentlichen Ergebnisses wurde der 
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.   
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 / zum 
31.12.2021 des Rechnungsprüfungsamtes zu Kenntnis. 
 
Abstimmungsergebnis:  
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 
 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0210  
Beschluss über die Entlastung der Bürgermeisterin zum Jahresabschluss zum 31.12.2021 
der Stadt Strausberg 
Die Stadtverordnetenversammlung erteilt der Bürgermeisterin, Frau Elke Stadeler, die Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2021. 
 
Abstimmungsergebnis:  
26 Dafürstimmen, 1 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 
 
Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0236  
1. Änderung des Beschlusses BV-SVV-2023/0424 vom 09.11.2023 - Berufung der Wahlleiterin und des 
stellvertretenden Wahlleiters für das Wahlgebiet Strausberg für die Wahlperiode 2024 - 2029   
Der Beschluss BV-SVV-2023/0424 vom 09.11.2023 - Berufung der Wahlleiterin und des stellvertretenden Wahlleiters 
für das Wahlgebiet Strausberg für die Wahlperiode 2024 – 2029 wird wie folgt geändert:  
Die Stadtverordnetenversammlung beruft Frau Yvonne Weiser-Adler als Wahlleiterin und Frau Nicole Voigt als 
stellvertretende Wahlleiterin für das Wahlgebiet Strausberg für die Wahlperiode 2024-2029 gemäß § 2 Abs. 1 
(BbgKWahlV). 
Entsprechend endet die Amtszeit der bisherigen Wahlleiterin Frau Elisa Dittberner und des stellvertretenden 
Wahlleiters Herr Christian Pietsch. 
 
Abstimmungsergebnis:  
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
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Beschluss-Nummer: BV-SVV-2026/0238  
Beschluss der zweiten Stellvertretung des Hauptverwaltungsbeamten / der Hauptverwaltungsbeamten 
gemäß § 56 Abs. 2 Satz 2 Bbg KVerf   
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den zweiten Beigeordneten Markus Czychi zum zweiten allgemeinen 
Stellvertreter des Hauptverwaltungsbeamten / der Hauptverwaltungsbeamtin der Stadt Strausberg zu bestimmen. 
 
Abstimmungsergebnis:  
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 
 

Sitzungstermine der Gremien der Stadtverordnetenversammlung (Juni 2026 – Juli 2026)  
 

- Änderungen vorbehalten! – 
Der aktuellen Sitzungskalender ist online verfügbar unter: www.ratsinfo-online.de/strausberg-bi 

 

  Datum Gremium 

Mi  03.06.2026  Sitzung des Ortsbeirates 

Mo  08.06.2026  Sitzung des Ausschusses für Klima, Umwelt und Energie 

Di  09.06.2026  Sitzung des Ausschusses für Bauen, Wohnen und Verkehr 

Mi  10.06.2026  Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und Soziales 

Do  11.06.2026  Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft Ausschusses für  

Mo  15.06.2026  Sitzung des Hauptausschusses 

Do  02.07.2026  Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Strausberg 
 

 

Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Strausberg 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Strausberg und der 
Entlastung der Bürgermeisterin 

 
Die nachstehende  
 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Strausberg und der Entlastung 
der Bürgermeisterin 

 
wird hiermit öffentlich gemacht. 
 
Gemäß § 80 Absatz 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg werden der Beschluss  
BV-SVV-2026/0207 vom 21.05.2026 über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der Stadt Strausberg sowie 
der Beschluss BV-SVV-2026/0208 vom 21.05.2026 über die Entlastung der Bürgermeisterin öffentlich bekannt 
gemacht: 
 
1. Beschluss BV-SVV-2026/0207  
Beschluss über den Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Stadt Strausberg 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den, durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Märkisch-
Oderland geprüften und von der Bürgermeisterin festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Stadt 
Strausberg mit seinen Anlagen. 

  
Der Jahresüberschuss sowohl des ordentlichen Ergebnisses als auch des außerordentlichen Ergebnisses wurde der 
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.   
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 / zum 
31.12.2021 des Rechnungsprüfungsamtes zu Kenntnis. 
 
 
2. Beschluss BV-SVV-2026/0208 
Beschluss über die Entlastung der Bürgermeisterin zum 31.12.2020 der Stadt Strausberg  
 

http://www.ratsinfo-online.de/strausberg-bi
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Die Stadtverordnetenversammlung erteilt der Bürgermeisterin, Frau Elke Stadeler, die Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2020.  
 
Jeder kann Einsicht in den Jahresabschluss und in die Anlagen nehmen. Die Einsichtnahme erfolgt nach 
Terminvereinbarung in der Stadt Strausberg, Hegermühlenstraße 58, Fachbereich Finanzen. Sie erreichen den 
Fachbereich Finanzen unter der Telefonnummer 03341-381108.  
 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 der Stadt Strausberg und der 
Entlastung der Bürgermeisterin  

 
Die nachstehende  
 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 der Stadt Strausberg und der Entlastung 
der Bürgermeisterin 

 
wird hiermit öffentlich gemacht. 
 
Gemäß § 80 Absatz 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg werden der Beschluss  
BV-SVV-2026/0209 vom 21.05.2026 über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 der Stadt Strausberg sowie 
der Beschluss BV-SVV-2026/0210 vom 21.05.2026 über die Entlastung der Bürgermeisterin öffentlich bekannt 
gemacht: 
 
1. Beschluss BV-SVV-2026/0209  
Beschluss über den Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Stadt Strausberg 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den, durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Märkisch-
Oderland geprüften und von der Bürgermeisterin festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Stadt 
Strausberg mit seinen Anlagen. 
  

Der Jahresüberschuss sowohl des ordentlichen Ergebnisses als auch des außerordentlichen Ergebnisses wurde der 

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.   

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 / zum 

31.12.2021 des Rechnungsprüfungsamtes zu Kenntnis. 

 
2. Beschluss BV-SVV-2026/0210 
Beschluss über die Entlastung der Bürgermeisterin zum 31.12.2021 der Stadt Strausberg  
 
Die Stadtverordnetenversammlung erteilt der Bürgermeisterin, Frau Elke Stadeler, die Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2021.  
 
Jeder kann Einsicht in den Jahresabschluss und in die Anlagen nehmen. Die Einsichtnahme erfolgt nach 
Terminvereinbarung in der Stadt Strausberg, Hegermühlenstraße 58, Fachbereich Finanzen. Sie erreichen den 
Fachbereich Finanzen unter der Telefonnummer 03341-381108.  
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